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Topf Secret



Topf Secret

• Eine Karte mit 300.000+ 
Lebensmittelbetrieben aus OpenStreetMap


• Falls was fehlt: Betriebe können auch 
angelegt werden


• Zuordnung von Betrieb zur zuständigen 
Lebensmittelaufsichtsbehörde


• Mit zwei Klicks die letzten beiden 
Lebensmittelkontrollberichte anfragen



Verbraucherinformationsgesetz – VIG

• Zugang zu 'nicht zulässigen Abweichungen' von gesetzlichen 
Anforderungen


• The good: Voraussetzungsloser Anspruch


• The bad: Drittbeteiligung nach Ermessen


• The ugly: Weitergabe von Name und Anschrift der Antragstellenden an 
den Betrieb auf Nachfrage



Kritik
• DEHOGA: nennt Topf Secret 'rechtswidrig' – Dachverband widerspricht


• Lebensmittelkontrollberichte seien zu kompliziert für Verbraucher


• 'Online-Pranger' sei existenzbedrohend


Dahinterliegende Probleme:


• Zu wenige Lebensmittelkontrolleure


• Keine bundesweit einheitlichen Kontrollberichte



Widerstand von Behörden
• Identifizierung von Antragstellenden – mit 

Meldebescheinigung


• E-Mail-Antragstellung sei nicht zulässig


• Nur Akteneinsicht vor Ort


• Kostenforderungen von 1000+ EUR


• Komplette Ablehnung des Antrags – weil 
vermutete Veröffentlichung vom VIG nicht 
vorgesehen sei


• Schleswig-Holstein sperrt sich ganz



Behördliche Irreführung

1.  Die letzten beiden amtlichen lebensmittelrechtlichen Kontrollen 
fanden am 18.12.2017 und am 24.09.2018 statt. 

2. Es sind im Rahmen dieser Kontrollen keine Beanstandungen 
festgestellt worden, bzw. keine Beanstandungen festgestellt worden, 
zu deren Veröffentlichung ich Ansehung der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zu § 40 Abs. 1a LFGB berechtigt bin.



Widerstand von Betrieben

• Drohanrufe bei Antragstellenden


• Nachstellen auf Social Media


• Veröffentlichung der Daten eines 
Antragstellenden


• Drohung mit Schadensersatzklage



Widerstand der Gastro-Lobby



Widerstand der Gastro-Lobby
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Eigenes Rechtsgutachten

• Alle Abweichungen / alle Beanstandungen


• VIG ist anwendbar


• Keine Rechtsmissbräuchlichkeit


• Vereinbarkeit mit § 40 Abs. 1a LFGB


• Veröffentlichung bleibt interessante 
Fragestellung



Widerspruch-Generator

• Vorwurf der Rechtsmissbräuchlichkeit in 
Berlin Spandau und Neukölln


• Mehrseitiger Widerspruch wird per E-Mail 
verschickt


• Muss aber auch ausgedruckt, 
unterschrieben und per Post verschickt 
werden.


• Gut: Keine Kosten bei Ablehnung



Was wir gelernt haben

• Wir dachten es wäre einfacher


• Widerspruch zur Datenweitergabe lief ins Leere


• Beispiel: München sendet Berichte problemlos



https://www.waz.de/staedte/velbert/das-velberter-cafe-langensiepen-feiert-75-jaehriges-bestehen-id10013576.html



Kulturwandel



Aktive Transparenz



Vielen Dank
Stefan Wehrmeyer 

stefan.wehrmeyer@okfn.de


